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§ 434g StPO Verfahren beim
vorlaufigen Absehen vom Vollzug

der Unterbringung

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Das Gericht hat von Amts wegen zu prufen, ob vom Vollzug der Unterbringung nach8 157a StVG durch
Festlegung von Bedingungen und Anordnung der Bewahrungshilfe (8 157b StVG) vorlaufig abzusehen ist. Ist der
Betroffene vorlaufig untergebracht, so hat das Gericht den Leiter des forensisch-therapeutischen Zentrums, in
dem der Betroffene vorlaufig untergebracht ist, zu beauftragen, das Vorliegen der Voraussetzungen fir ein
vorlaufiges Absehen von der Unterbringung - gegebenenfalls unter Ausrichtung einer Sozialnetzkonferenz
(8 29e BewHG) - zu erheben und darlber zu berichten, ob ein vorlaufiges Absehen vom Vollzug der
Unterbringung beflrwortet werden kann sowie gegebenenfalls spatestens in der Hauptverhandlung einen Plan
fur die Anwendung alternativer MalRnahmen (88 157a bis 157e StVG) vorzulegen. § 433 Abs. 3 letzter Satz gilt
sinngemaR. Wird der Betroffene sonst wegen seiner psychischen Stérung arztlich behandelt, so ist die
behandelnde Stelle um eine entsprechende Stellungnahme zu ersuchen. Soweit dies zur Beurteilung des
vorlaufigen Absehens vom Vollzug der Unterbringung erforderlich ist, hat das Gericht AuRerungen von
psychiatrischen Einrichtungen und von anderen Betreuungseinrichtungen, in denen der Betroffene zuletzt
behandelt oder betreut wurde, einzuholen.

2. (2)Das Gutachten des Sachverstandigen (&8 430 Abs. 1 Z 2) hat sich auch darauf zu erstrecken, ob es alternative
Behandlungs- oder BetreuungsmafRnahmen gibt, die ein vorlaufiges Absehen vom Vollzug einer Unterbringung
ermoglichen kénnten (8 157a StVG).

3. (3)Ist vorlaufige Bewahrungshilfe angeordnet (§ 433 Abs. 4), so hat der Leiter einer Geschaftsstelle der
Bewahrungshilfe seinen Bericht spatestens bis zum Beginn der Hauptverhandlung vorzulegen, der
Bewahrungshelfer ist vor der Entscheidung zu héren.

4. (4)Soweit das Gericht dies fur erforderlich halt, kann die Hauptverhandlung mit Zustimmung des Betroffenen zur
Klarung der Voraussetzungen des Absehens vom Vollzug der Unterbringung fur langstens zwei Monate vertagt
werden.

5. (5)Das vorlaufige Absehen vom Vollzug der Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum
(8 157a StVG) ist Teil des Ausspruches Uber die Unterbringung und kann zugunsten und zum Nachteil des
Betroffenen mit Berufung angefochten werden.

6. (6)Zugleich legt das Gericht mit Beschluss die Bedingungen fur das vorlaufige Absehen vom Vollzug der
Unterbringung fest (§ 157a Abs. 4 StVG). Der Beschluss ist gesondert anfechtbar (§ 87).

7. (7)Wird eine Bedingung festgelegt, die die Interessen des Opfers unmittelbar beriihrt, so ist das Opfer tber deren
Inhalt und ihre Bedeutung zu verstandigen.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvg/paragraf/157a
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/433
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/430
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/433
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/87

In Kraft seit 01.03.2023 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 434g StPO Verfahren beim vorläufigen Absehen vom Vollzug der Unterbringung
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


